
Gemeinde Pinnow

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Pin GV 562/21
10.02.2021
öffentlich

Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag BA 210023
Bau eines zweiten überdachten Unterstandes für 2. KfZ und Motorrad
Gemarkung Petersberg, Flur 1, Flst. 17/10 (Zum Petersberg 55c in 
Pinnow)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Siraf

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow (Entscheidung)

16.03.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Auf o.g. Flurstück wurde der Bau eines zweiten überdachten Unterstandes für 2. KfZ und 
Motorrad bereits 2017 umgesetzt (sh. Anlage).
Nunmehr wird nachträglich zur erteilten Baugenehmigung für den ersten Carport aus dem 
Jahr 2016 eine weitere Baugenehmigung beantragt.

Das Vorhaben befindet sich innerhalb der geschlossenen Ortschaft Pinnow und ist somit nach 
§ 34 BauGB zu beurteilen. Nach § 34 (1) BauGB ist ein Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht 
beeinträchtigt werden
Das ist vorliegend der Fall.

Das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB ist bis zum 05.04.2021 erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:
keine



Anlage/n:
Antragsunterlagen

 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Pinnow erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag BA 210023 für 
den Bau eines zweiten überdachten Unterstandes für 2. KfZ und Motorrad auf dem Flst. 17/10 
der Flur 1 in der Gemarkung Petersberg.





beate.siraf
Rechteck

beate.siraf
Rechteck



beate.siraf
Rechteck

beate.siraf
Rechteck



beate.siraf
Rechteck

beate.siraf
Rechteck



Gemeinde Pinnow

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Pin GV 563/21
10.02.2021
öffentlich

Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag BA 201777
Neubau eines Wochenendhauses 
Gemarkung Pinnow, Flur 1, Flst. 151/16 (Am See 61 c in Pinnow)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Siraf

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow (Entscheidung)

16.03.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Auf o.g. Flurstück ist der Neubau eines Wochenendhauses geplant (sh. Anlage).

Das Vorhaben befindet sich innerhalb der geschlossenen Ortschaft Pinnow und ist somit nach 
§ 34 BauGB zu beurteilen. Nach § 34 (1) BauGB ist ein Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht 
beeinträchtigt werden
Das ist vorliegend der Fall.
Die Grundfläche beträgt 67,7 m² und die Dachneigung 30°.

Das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB ist bis zum 27.03.2021 erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n:
Antragsunterlagen
 



Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Pinnow erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag BA 201777 für 
den Neubau eines Wochenendhauses auf dem Flst. 151/16 der Flur 1 in der Gemarkung 
Pinnow. 



beate.siraf
Rechteck



beate.siraf
Rechteck



beate.siraf
Rechteck



beate.siraf
Rechteck



Gemeinde Pinnow

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Pin GV 565/21
01.03.2021
öffentlich

Gemeindliches Einvernehmen zum Baunatrag BA 201676
Nutzungsänderung von Zahnarztpraxis zu Physiotherapie
Gemarkung Petersberg, Flur 1, Flst. 7/6 (Zum Petersberg 45 a in Pinnow)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Siraf

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow (Entscheidung)

16.03.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Auf o.g. Flurstück ist die Nutzungsänderung von Zahnarztpraxis zu Physiotherapie geplant 
(sh. Antragsunterlagen).

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Pinnow ist die Fläche als 
Wohnbaufläche (Allgemeines Wohngebiet) ausgewiesen.
Gemäß § 4 Baunutzungsverordnung dienen Allgemeine Wohngebiete vorwiegend dem 
Wohnen. Zulässig sind neben Wohngebäude auch Anlagen für gesundheitliche Zwecke.
Das Vorhaben befindet sich innerhalb der geschlossenen Ortschaft Pinnow und ist somit nach 
§ 34 BauGB zu beurteilen.
Gemäß § 34 BauGB ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht 
beeinträchtigt werden.
Das ist vorliegend der Fall. 

Gem. § 36 BauGB ist das gemeindliche Einvernehmen bis zum 17.04.2021 erforderlich
 

Finanzielle Auswirkungen:
keine 

Anlage/n:
Antragsunterlagen



 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Pinnow erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag BA 201676 für 
die Nutzungsänderung von Zahnarztpraxis zu Physiotherapie auf dem Flst. 7/6 der Flur 1 in 
der Gemarkung Petersberg.
 





Gemeinde Pinnow

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Pin GV 566/21
01.03.2021
öffentlich

Erneutes Gemeindliches Einvernehmen zum Bauvorbescheid BV 200325
Neubau von zwei Einfamilienhäusern - geänderte Unterlagen Firsthöhe 
und Dachneigung
Gemarkung Pinnow, Flur 1, Flst. 111/92 und 111/93 (Am See 98 in 
Pinnow)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Siraf

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow (Entscheidung)

16.03.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Auf o.g. Flurstücken ist der Neubau von zwei Einfamilienhäusern geplant (sh. Anlage).

Die Gemeinde Pinnow hat das gemeindliche Einvernehmen bereits am 26.01.2021 unter der 
Voraussetzung der Einhaltung 1 Vollgeschoss sowie einer Dachneigung von 30° (Dempel ist 
zulässig) erteilt.

Das Vorhaben befindet sich innerhalb der geschlossenen Ortschaft Pinnow und ist somit nach 
§ 34 BauGB zu beurteilen. Nach § 34 (1) BauGB ist ein Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht 
beeinträchtigt werden.

Die Dachneigung wurde nunmehr von 55° auf 50° geändert und die Firsthöhe wurde von 7,60 
m auf 7,00 m reduziert (geänderte Unterlagen vom 12.02.2021). 
In unmittelbarer Umgebung befinden sich bereits mehrere Wohngebäude mit bestehendem 
Dauerwohnrecht. Diese Wohngebäude sind ebenfalls größtenteils mit steilen Satteldächern 
errichtet.
Der Landkreis orientiert beim Einfügungsrahmen insbesondere auf die Einhaltung der 
Firsthöhe, weniger auf die Dachneigung. Solange die Firsthöhe nicht überschritten wird, sieht 
der Landkreis den Einfügungsrahmen gegeben.
Aus vorgenannten Gründen empfiehlt die Verwaltung der Gemeinde Pinnow, einer 
Dachneigung von 50° und einer Firsthöhe von 7,00 m zuzustimmen.



Der Nachweis der Geschossigkeit wurde erbracht, danach gilt nur das Erdgeschoss als 
Vollgeschoss.

Das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 BauGB ist bis zum 22.04.2021 erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage/n:
Antragsunterlagen
 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Pinnow erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauvorbescheid BV 
200325 für den Neubau von zwei Einfamilienhäusern (geänderte Unterlagen vom 10.02.2021) 
 auf den Flst. 111/92 und 111/93 der Flur 1 in der Gemarkung Pinnow.





beate.siraf
Rechteck



beate.siraf
Rechteck



beate.siraf
Rechteck



beate.siraf
Rechteck



beate.siraf
Rechteck



beate.siraf
Rechteck



Gemeinde Pinnow

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Pin GV 568/21
04.03.2021
öffentlich

Gemeindliches Einvernehmen zum Bauvorbescheid BV 210050
Nutzungsänderung einer Teilfläche von 42 m² zur Ferienwohnung
Gemarkung Petersberg, Flur 1, Flst. 145/7 (Zum Petersberg 23 in Pinnow)

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Siraf

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow (Entscheidung)

16.03.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Auf o.g. Flurstück ist die Nutzungsänderung einer Teilfläche von 42 m² zur Ferienwohnung 
geplant (sh. Antragsunterlagen).

Das Vorhaben befindet sich innerhalb der geschlossenen Ortschaft Pinnow und ist somit nach 
§ 34 BauGB zu beurteilen.
Gemäß § 34 BauGB ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht 
beeinträchtigt werden.

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Pinnow ist die Fläche als 
Wohnbaufläche (Allgemeines Wohngebiet) ausgewiesen.
Gemäß § 4 Baunutzungsverordnung dienen Allgemeine Wohngebiete vorwiegend dem 
Wohnen. Ausnahmsweise können auch neben Wohngebäude auch Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes bzw. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe zugelassen werden.
Gemäß § 13 a Baunutzungsverordnung gehören Ferienwohnungen zu den nicht störenden 
Gewerben bzw. Beherbergungsbetrieben, wenn sie eine baulich untergeordnete Bedeutung 
gegenüber der in dem Gebäude vorherrschenden Hauptnutzung aufweisen.
Das ist vorliegend der Fall. 

Aufgrund der zu erwartenden Immissionen (Lärm) ist für den Nachbarschutz ausreichend 
Rücksicht auf die Wohnruhe zu nehmen. 

Gem. § 36 BauGB ist das gemeindliche Einvernehmen bis zum 25.04.2021 erforderlich



 
 

Finanzielle Auswirkungen:
keine 

Anlage/n:
Antragsunterlagen

 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Pinnow erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Bauvorbescheid BV 
210050 für die Nutzungsänderung einer Teilfläche von 42 m² zur Ferienwohnung auf dem 
Flst. 145/7 der Flur 1 in der Gemarkung Petersberg.
Hinweis:
Aufgrund der zu erwartenden Immissionen (Lärm) ist für den Nachbarschutz ausreichend 
Rücksicht auf die Wohnruhe zu nehmen. 

 







Gemeinde Pinnow

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

BV Pin GV 570/21
05.03.2021
öffentlich

Grundsatzentscheidung zum Iglu-Containerplatz Godern

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Herr Beresowski

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow (Vorberatung)

16.03.2021

Gemeindevertretung Gemeinde Pinnow (Entscheidung) 23.03.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Im Rahmen der vorbereitenden Planungen zum barrierefreien Umbau der Haltestellen des 
ÖPNV durch das Ing. Büro Hartung und Partner wurde festgestellt, dass sich die 
Bushaltestelle und der Containerplatz am Standort „Wendestelle Godern“ gegenseitig 
behindern und den barrierefreien Ausbau der Haltestelle unmöglich machen. 
Aus diesem Grund wurde durch die Gemeinde Pinnow festgelegt, dass der Iglu-
Containerplatz Godern im Zuge des Ausbaues der Haltestelle „Wendestelle Godern“ in den 
Erlenweg verlegt wird.

Diese Verlegung ist nun Ende 2020 erfolgt und stößt bei einigen Bürgern auf Unverständnis 
und Ablehnung. Aus diesem Grund wurde durch Herrn Lothar Blüml ein entsprechendes 
Schreiben formuliert was der Beschlussvorlage als Anlage beiliegt. 
  

Finanzielle Auswirkungen:
  

Anlage/n:
Eingabe von Herr Blüml vom 23.02.2021  

Beschlussvorschlag:
Gemäß Empfehlung des Bauausschusses Beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Pinnow…… 





Gemeinde Pinnow

Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
Datum:
Status:

IV Pin GV 548/21
04.01.2021
öffentlich

B-Pläne Pinnow - Festsetzungen Einfriedungen

Fachbereich:

Sachbearbeiter/-in: 

Amt für Stadt- und Gemeindeentwicklung
Frau Siraf

 Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow (Vorberatung)

19.01.2021

Ausschuss für Bau, Umwelt-, Verkehrs- und Ordnungsangelegenheiten der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow (Vorberatung)

16.02.2021

Sachverhaltsdarstellung:
Für das Flst. 73/54 (An der Bietnitz 84 in Pinnow) wurde im Jahr 2020 ein Antrag auf isolierte 
Abweichung hinsichtlich der Errichtung eines Sichtschutzzaunes, Höhe 1,80 m eingereicht. 
Die Verwaltung hatte der Gemeinde empfohlen, der Abweichung zuzustimmen und eine 
Änderung des B-Plans hinsichtlich der Festsetzungen zur Einfriedungen in Erwägung zu 
ziehen.
Der Antrag wurde zum damaligen Zeitpunkt vertagt.
Die Verwaltung wurde gebeten, eine Übersicht über die Festsetzungen zu Einfriedungen in 
den vorhandenen B-Plänen der Gemeinde Pinnow zu erstellen.
Der Bauausschuss strebt eine weitestgehend einheitliche Lösung an.
  

Finanzielle Auswirkungen:
keine  

Anlage/n:
Auflistung B-Pläne mit Festsetzungen zur Einfriedung  

Beschlussvorschlag:
Siehe Tabelle in der Anlage  



Festsetzungen zu Einfriedungen B-Pläne Pinnow und Godern

B-Plan bisherige Festsetzung Vorschlag neue Festsetzung

Pinnow

B-Plan Nr. 1 Pinnow Süd
Im Straßenbereich sind Hecken, Holzzäune und Mauern bis zu einer 
Höhe von max. 0,70 m über Straßenoberkante zulässig.                                                                                           
keine Festsetzung zu Nachbargrenzen, es gilt die LBauO M-V 

keine Probleme bisher, daher keine Änderung

B-Plan Nr. 2A Pinnow Petersberg
Im Straßenbereich sind Hecken, Holzzäune und Mauern bis zu einer 
Höhe von max. 0,70 m über Straßenoberkante zulässig.   keine 
Festsetzung zu Nachbargrenzen, es gilt die LBauO M-V 

keine Probleme bisher, daher keine Änderung

B-Plan Nr. 3 An der Bietnitz

Als Einfriedungen sind Hecken mit heimischen Laubgehölzen (keine
Nadelgehölze), Drahtzäune und Holzzäune mit senkrechter Lattung
zulässig. Nicht zulässig sind Holzzäune mit waagerechter Lattung,
Jägerzäune o.ä., außerdem Mauern, schmiedeeiserne Zäune sowie
Zäune mit durchgehendem Bodensockel. Die Zäune dürfen maximal 1,0
m hoch sein.

Im Straßenbereich sind Hecken, Drahtzäune, Holzzäune und Mauern 
bis zu einer Höhe von max. 1,0 m über Straßenoberkante zulässig. 
Dies gilt auch auf einer Länge von 2 m für die von der 
Straßenbegrenzungslinie abgehenden Grundstückseinfriedungen.                                                                                           
keine Festsetzung zu Nachbargrenzen, es gilt die LBauO M-V 

B-Plan Nr. 5A Am Stall

Die Grundstücksseiten, die an die Wohn- und Erschließungsstraße 
grenzen, müssen auf mind. 1,50 m Tiefe von der 
Straßenbegrenzungslinie aus einsehbar sein. Die Höhe der Einfriedung 
darf max. 0,70 m betragen.                                                          Im 
Straßenbereich sind Hecken, Holzzäune und Mauern bis zu einer 
Höhe von max. 0,70 m über Straßenoberkante zulässig.                                           
keine Festsetzung zu Nachbargrenzen, es gilt die LBauO M-V 

keine Probleme bisher, daher keine Änderung

B-Plan Nr. 6 An der Koppel
Die Einfriedung der Grundstücksflächen sind mit einem Zaun bis zu 
einer max. Höhe von 1,50 m erlaubt.

keine Probleme bisher, daher keine Änderung

B-Plan Nr. 20 Am Kiessee

Vorgartenbereiche: Der Abschluss der privaten Baugrundstücke zu 
den öffentlichen Straßenflächen ist mit Ausnahme der 
Grundstückszufahrten bzw. Zuwegungen durch Anpflanzen einer Hecke 
mit max. 80 cm Höhe festgesetzt (Pflanzliste Schnitthecke)                                                                
Rückwärtige und seitliche Einfriedungen: sind als 
Heckenpflanzungen oder als in Hecken integrierte Zäune bis zu einer 
Höhe von max. 1,2 m zulässig (Pflanzliste Schnitthecken)                                                                               
Schnitthecken: Hainbuche, Liguster, Roter Hartriegel, keine  
Nadelghölze

bereits Anträge auf Befreiung, da 1,20 m zu niedrig (Hund)                                                                                                                                   
Pflanzungen zu einseitig (bunte Mischung) evtl. zusätzlich auch 
Kirschloorbeer u.ä. ausschließen

Pinnow OT Godern

B-Plan Nr. 1 Am Konsum
Im Straßenbereich sind Hecken, Holzzäune und für die Abgrenzung der 
Grundstücke untereinander Maschendrahtzäune mit Unterpflanzung, bir 
zu einer Höhe von max. 1,0 m über Straßenoberkante zulässig.

keine Probleme bisher                                                                                             
evtl. Differenzierung zwischen Vorgarten und Nachbargrenze 
erforderlich

B-Plan Nr. 2 Am Mühlensee
Einfriedungen sind ausschließlich mit Laubgehölzen aus der Pflanzliste 
freiwachsend oder geschnitten, oder Zäune mit senkrechter Lattung 
(Staketenzaun) ohne Sockel zulässig

keine Probleme bisher                                                                                             
evtl. Streichung: … mit senkrechter Lattung (Staketenzaun) ohne 
Sockel…

B-Plan Nr. 3 Ortszentrum
Einfriedungen sind ausschließlich mit Laubgehölzhecken aus der
Pflanzliste freiwachsend oder geschnitten, oder Zäune mit senkrechter
Lattung als Holzstaketenzaun ohne Sockel zulässig

keine Probleme bisher                                                                                             
evtl. Streichung: … mit senkrechter Lattung als Holzstaketenzaun 
ohne Sockel…

B-Plan Nr. 5 Erlenweg

Die unmittelbar (bis 1 m Abstand) an den Erschließungsweg und die 
Wendefläche grenzenden Hecken auf den öffentlichen Grünflächen 
sind auf eine Höhe 0,7 m über dem Straßenraum zu begrenzen.                  
Die Einfriedungen der Grundstücke ist der Umgebung anzupassen. Die 
Abgrenzung (Zaun) zwischendem Plangebiet und dem angrenzenden 
Biotop ist beizubehalten.

keine Probleme bisher, daher keine Änderung                                                                             
(allerdings sind Satz 2 und 3 sehr unkonkret)

B-Plan Nr. 6 Seeblick

Die an die Verkehrsfläche angrenzenden Vorgartenbereiche sind von 
Einfriedungen freizuhalten. Es handelt sich um die Fläche, die zwischen 
der Straßenbegrenzungslinie und Gebäude liegt. Auf den weiteren 
Grundstücksgrenzen sind Einfriedungen nur als Maschendrahtzaun 
(max. 1,0 m hoch) eingegrünt zulässig.

keine Probleme bisher                                                                                             
evtl. Satz 2 streichen, dann gilt die LBauO M-V

B-Plan Nr. 9 Am Stall

Einfriedungen als Abgrenzung zum öffentlichen Straßenraum sind nur 
in Form von Hecken, Zäunen und lockeren Gehölzpflanzungen mit 
Sorten aus der Pflanliste bis zu einer Höhe von 1,2 m zulässig. 
(Pflanzliste bunte Mischung ohne Nadelgehölz)                                                                                                                            
keine Festsetzung zu Nachbargrenzen, es gilt die LBauO M-V

keine Probleme bisher, daher keine Änderung

B-Plan Nr. 17 Wohnbebauung Am 
Mühlensee

Als Einfriedungen im Vorgartenbereich sind nur Hecken mit 
heimischen Laubgehölzen (keine Nadelgehölze), Holzzäune und 
Mauern bzw. Feldsteinmauern zulässig. Diese Zäune und Hecken 
dürfen im Mittel max. 1,20 m hoch sein, davon ausgenommen sind 
Mauern. Mauern sind im Mittel nur 0,8 m hoch zulässig.                                                                                                    
keine Festsetzung zu Nachbargrenzen, es gilt die LBauO M-V

keine Probleme bisher, daher keine Änderung
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